
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 71 SchUG-BKV
Übergangsbestimmung betreffend

Protokolle und Aufzeichnungen, die
bis 31. August 2016 angefertigt

wurden
 SchUG-BKV - Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2022

§ 65 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 56/2016 ist für Protokolle und Aufzeichnungen, die bis

31. August 2016 angefertigt wurden, weiter anzuwenden.

In Kraft seit 16.09.2017 bis 31.12.9999
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